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Österreichs größte Wirtschaftskanzlei Wolf 

Theiss Rechtsanwälte hat Anfang April eine 

neue hauseigene Kollaborationsplattform 

gelauncht. Ziel der Plattform, die den Na-

men „Wolf Theiss Space“ trägt, soll es sein, 

an die Stelle des herkömmlichen E-Mail-

Verkehrs zwischen Wirtschaftsanwalt und 

Klient zu treten. „Statt nur über Big Data, 

Cloud-Computing, Machine-Learning und 

künstliche Intelligenz zu philosophieren, 

geht es nun darum, die Vorteile der Digita-

lisierung proaktiv an unsere Klienten wei-

terzugeben“, erklärt Claus Schneider, Part-

ner bei Wolf Theiss. Bei Wolf Theiss be-

deutet das im Konkreten erst einmal, eine 

Plattform geschaffen zu haben, die eine si-

chere Umgebung zum Beispiel für Projekt- 

und Transaktionsmanagement sowie zur 

weiterführenden Kommunikation bietet. 

Dazu gehören neben einer barrierefreien 

Mandantenkommunikation Features wie 

automatisierte Workflows zur Verwaltung 

des Vertragslebenszyklus, automatisier-

te Dokumentenerstellung, Vertrags- und 

Aufgabenmanagement, sowie ein „Know-

ledge-Cockpit“.

WOLF  THEISS 
LAUNCHT NEUE 

KOMMUNIKATIONS-
PLATTFORM

KOLUMNE

Bis 10. Juni 2019 hätte in Österreich die 

zweite Aktionärsrechterichtlinie umge-

setzt werden müssen. Die Auflösung der 

Regierung führte dazu, die Frist nicht 

einzuhalten, weshalb sich die Umsetzung 

in nationales Recht weiter verzögert. Ei-

gentlich zielt die Richtlinie darauf ab, die 

Mitwirkung der Aktionäre börsennotier-

ter Unternehmen zu fördern. Im Zuge 

dessen ist beispielsweise vorgesehen, die 

Aktionäre über die Vergütung der Vor-

stände abstimmen zu lassen. Bindend ist 

diese für den Aufsichtsrat aber nicht, der 

im Nachhinein das Schlusswort über die 

Vergütung hat, wie Manuel Ritt-Huemer 

von Schönherr Rechtsanwälte erklärt. 

Die Richtlinie soll primär für Trans-

parenz sorgen und die Kommunikation 

zwischen Unternehmen und Aktionären 

fördern. Vorgesehen ist dafür beispiels-

weise die Identifikation von Investoren 

ab einer  Beteiligung von 0,5 Prozent. Kri-

tisch sieht Ritt-Huemer jedoch neben 

der verpassten Umsetzungsfrist die Neu-

regelung der Meldungen von Geschäf-

ten börsennotierter Aktiengesellschaften 

mit ihnen nahestehenden Personen. Die-

se müssen laut Ministerialentwurf künf-

tig ab einer Bilanzsumme von zehn Pro-

zent gemeldet werden. Für Ritt-Huemer 

nicht sinnvoll, denn dann müssten oft-

mals nur Geschäfte im Bereich hunderter 

Millionen gemeldet werden. 

Auch wenn die Schwelle auf fünf Pro-

zent gesenkt werden würde, wäre dieser 

Wert verglichen mit anderen Ländern, 

wie Deutschland, wo sie bei 2,5 Prozent 

der Summe aus Anlage- und Umlaufver-

mögen berechnet wird, seiner Meinung 

nach unverhältnismäßig. Eine finale Um-

setzung der Aktionärsrechterichtlinie er-

hofft sich Ritt-Huemer bis Herbst.

VERZÖGERUNG BEI UMSETZUNG 
DER AKTIONÄRSRECHTERICHTLINIE

UND JETZT?

Politisch blieb kein Stein auf dem 
anderen. Rücktritte, Entlassungen, 
Misstrauensanträge, Übergangsre-
gierungen – die innenpolitischen 
Ereignisse überschlugen sich. 
Doch was nun? Fest steht, dass viele 
unter der türkis-blauen Regierung 
auf den Weg gebrachte Reformen 
– zumindest mittelfristig – nicht 
beschlossen werden. Von der 
vielzitierten Steuerreform wurde 
bisher nur der Teil in Begutachtung 
geschickt, der eine Neuberechnung 
der Nova für Neuwagen und eine 
Erleichterung für Unternehmer 
vorgesehen hätte. Die weiteren 
Teilpakete, einschließlich einer 
Senkung der Sozialversicherungs-
beiträge für Kleinverdiener und 
einer Lohnsteuersenkung, wären 
bis 2021 auf dem Programm ge-
standen. In der Schwebe hängen 
unter anderem auch die Reform der 
Bankenaufsicht, die künftig in der 
FMA konzentriert werden sollte, die 
Senkung der KöSt, die angekündigte 
Reform der Transparenzdatenbank, 
das Gewaltschutzpaket, die Pflege-
reform, die Reform des Arbeitslo-
sengeldes und der Mindestpension 
sowie ein neues ORF-Gesetz. 
Es wird sich zeigen, ob diese wich-
tigen, aber durchaus umstrittenen 
Projekte von einer neuen Regierung 
umgesetzt werden. Zu hoffen wäre 
das. Es sind neben Reformen und 
Rechtsstaatlichkeit vor allem Kon-
tinuität und Vorhersehbarkeit, die 
einen Wirtschaftsstandort attraktiv 
machen.
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